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2. GESTALTUNGSRICHTLINIEN DES GEMEINDERATES

A. Grundsätzliches zum Umgang mit alten Bauten und Ortsbildern

Wertvolle Ortsbilder oder Ortsbildteile besitzen eine vielfältige Bausubstanz, welche sich
durch die Gleichartigkeit bestimmter Details zu einer harmonischen, jedoch nicht monoto-
nen Einheit fügt. Diese einheitlichen Gestaltmerkmale sind oft regionaltypisch und daher
auch Merkmale der näheren Heimat. Demgegenüber nehmen Einzelbauten in Neu-
bauquartieren oftmals keine Rücksicht auf die bauliche Umgebung und die regional-
typischen Gestaltmerkmale.

Um- und Neubauten sollten sich, insbesondere in oder in der Nähe von schützenswerten
Ortsteilen, grundsätzlich an das vorherrschende gestalterische Ordnungsprinzip und an
die prägenden Gestaltmerkmale ihrer Nachbarbauten halten.
In den gewachsenen Ortsbildern stellen nur jene Bauten einen gestalterischen Akzent dar,
welche von ihrer Funktion her eine übergeordnete Bedeutung haben oder hatten. Werden
durch Neu- oder Umbauten üblicher Nutzung Akzente gesetzt, wird damit das bestehende
Ordnungsprinzip der Siedlung gestört.

Sowohl alte wie neue Bauten müssen gepflegt und ständig unterhalten werden. Ein jahr-
zehntelang vernachlässigter Altbau ist aber nicht abbruchwürdig, nur weil seine Oberfläche
unansehnlich und gewisse Installationen veraltet sind.

Alte Häuser besitzen nebst ihrem Sachwert vor allem auch hohe ideelle Werte. Der
Charme des Alters ist denn auch durch nichts, auch nicht durch rustikale Verputze oder
Balkenattrappen, zu ersetzen.
Auch bei moderner Gestaltung lassen sich einem Altbau entsprechende Nutzungen in den
gleichen Raumproportionen und hinter den gleichen Fassadengestaltungen wie früher
anordnen, so dass der Altbau nicht sein Gesicht verlieren muss. So geben z.B. viele kleine
Fenster zusammen ein schöneres Licht als eine grosse Glasfläche. Nostalgische Attrap-
pen andererseits vermögen ein hergebrachtes handwerkliches Detail am ursprünglichen
Ort nicht zu ersetzen.
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1. Dächer, Dachaufbauten

Dachformen und Dachkörper prägen sowohl den Einzelbau wie auch das Ortsbild. Die
meisten Häuser in unseren Dörfern besitzen ein symmetrisches, mit Tonziegeln gedecktes
Satteldach mit einer Neigung zwischen 38 – 45°. Die Gestaltung von Firstrichtung, First-
winkel, Traufhöhe, Ort- und Traufdetail, Dachaufbauten und Bedachungsmaterial ist für die
Einpassung eines Gebäudes ins Ortsbild wichtig und sollte sich daher an gut gestalteten
Altbauten orientieren.
Dabei ist vor allem Folgendes von Bedeutung:
Vordächer historischer Bauten in unserer Gegend schützen die Fassade wie die Wimper
das menschliche Auge; sie sollten weder verkürzt noch eliminiert werden. Ort- und
Traufgesimse alter Bauten sind schmal ausgebildet, die Ziegel stehen seitlich über die
Ziegelleiste vor. Zu massive Gesimse und Verkleidungen der Vordachuntersichten können
das Siedlungsbild massiv stören.
Falls historische Bauten überhaupt Dachaufbauten aufweisen, sind diese meistens als
Quergiebel, Giebellukarnen oder niedrige Schleppgauben ausgebildet, welche in Proporti-
on, Material, Farbe und Detailgestaltung auf das Dach und die darunterliegende Fassade
Rücksicht nehmen. Zu grosse Dachaufbauten zerstören die Einheit der Dachlandschaft
und den Charakter ländlicher Gebäude. Dacheinschnitte und liegende Dachflächenfenster
sind Fremdkörper auf Altbauten und daher auf deren Dächer zu meiden. Zum Schutz der
Dachlandschaft sind Kamine schlank auszubilden und sollten unauffällig auf dem Dach
sitzen. Lüftungsrohre sind farblich im Dachton zu halten. Sonnenkollektoren sind in die
Dachfläche zu intergrieren.

Vorbild: Ortgesims mit schmaler Ziegel-
leiste und vorstehenden Ziegeln.

Falsch: zu massives Ortgesimse, bündig
mit Dachfläche

Richtig: Traufuntersicht bündig mit Giebel-
fassade
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Dachaufbauten

Gut: zentral angeordneter Giebelaufbau.
Gliederung und Detail wie Fassade

Schlecht: Dachfenster bilden Löcher in der
Dachfläche. Quergiebel zu hoch ange-
setzt.

Zwischen First und Dachaufbau soll
mindestens 100 cm Dachfläche bleiben

Vorbild: gut proportionierte Giebellukarne
hoch und schmal, Fenstereinteilung wie
Fassade, Seitenwände im Dachton

Gut: Schleppgaube schmal und niedrig,
Seitenwände im Dachton

Schlecht: zu grosser Dachaufbau, zu hoch
angesetzt, wirkt wie Aufstockung
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2. Hauswände, Fassaden, Farben

Die Fassade ist das Gesicht des Hauses. Sie reagiert auf entstellende Eingriffe genauso
empfindlich wie das menschliche Gesicht (verändern von Symmetrie oder Proportionen).

Riegelbauten (Fachwerkbauten) besitzen ein Rahmengerüst mit unterteilten und ausge-
mauerten Wandflächen. Jeder Fassadenteil und jede Öffnung ist allseitig von Balken
gerahmt. Das ostschweizerische Riegelwerk war ursprünglich naturbelassen oder rot
bemalt (im 16./17. Jh. auch grau). Der Verputz auf den Ausfachungen soll bündig an das
Riegelwerk anschliessen und weder mit der Latte glattgezoen noch zerfurcht wie ein Eier-
karton aussehen. Vorstehende Ausfachungspolster ("Schoggitäfeli") sollten vermieden
werden; sie künden von einer falsch verstandenen Rustikalität.
Vor 1920 entstandene Steinbauten weisen grundsätzlich nur gerahmte, hochformatig
stehende Öffnungen in meist regelmässier Anordnung auf. Steinsichtiges Mauerwerk zeigt
in der Regel eine sehr sorgfältige Steinschichtung, welche gepflegt und erhalten werden
sollte.

Fassadenverkleidungen sind sorgfältig auf das Ortsbild abzustimmen.
Bauphysikalisch unbedenklich und regional in unsere Ortsbilder passende Fassadenver-
kleidungen sind Ziegelschirm, Schindelschirm sowie stumpf gestossende Bretterschalun-
gen mit Deckleisten. Fastäferverkleidungen wirken hingegen oft kleinlich.

Vorbild: richtige Fassadenmaterialien an
Altbauten

Schlecht: Fastäferverkleidungen wirken
an Altbauten kleinlich
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Hauswände, Fassaden

Vorbild: regelmässige Anordnung der Öff-
nungen schafft Ordnung in der Fassade

Schlecht: wirre Anordnung von unge-
rahmten Öffnungen

Schlecht: ungerahmte Öffnungen ohne
Bezug zur übrigen Fassade

Gut: klare Gliederung der Fassade.
Öffnungen berücksichtigen die Konstruk-
tion

Farben
Zur Einordnung von Neubauten in historische Dorfkerne ist auch die farbliche Einpassung
wichtig. Neben den Altbauten kann dazu auch die natürliche Farbpalette der Landschaft
(braun, ocker, grün, rot) konsultiert werden. Weisse glatte Fassaden wirken in unserer
Landschaft oft hart. Auf Grund der Fernwirkung der weissen Farbe beanspruchen sie
zudem eine dem Bauwerk meist nicht angemessene Dominanz im Orts- und Landschafts-
bild.
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3. Fenster, Fensterläden, Türen, Tore

Fenster, Türen und Tore gliedern massgeblich die Fassade eines Hauses und tragen
durch ihre Anordnung und Proportionen zu einer harmonischen Gesamtwirkung bei. Deren
Gestaltung ist daher die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken.
Fenster und Türen ohne Einfassungen wirken oft wie herausgestanzt. Altbauten besitzen
vorwiegend gerahmte Öffnungen. Die Einfassungen bestehen dabei aus Stein, Holz oder
speziell gestaltetem Verputz. Öffnungen am gleichen Bau sollten in gleicher Weise gestal-
tet werden.

Fenster an alten Gebäuden weisen in der Regel die Form eines stehenden Rechtecks auf
und sind mit einer zeittypischen Unterteilung durch Sprossen und/oder Kreuzstöcken
versehen.
Öffnungen in Form liegender Rechtecke oder Quadrate  wirken an Altbauten und in alten
Ortsbildern dagegen meist als Fremdkörper. Veränderungen der Proportionen von
Fensteröffnungen sollten an historischen Bauten daher generell unterbleiben.
Für die Schaffung von grösseren Fensterflächen eignet sich auch heute noch vielfach das
früher oft erstellte Reihenfenster.
Auch bei Neubauten ist dem Fensterformat die notwendige Beachtung zu schenken. Es
sollte nicht durch den Normkatalog diktiert werden, sondern sich an den benachbarten
Altbauten orientieren.
Sprossenlose Fenster wirken oft  leer. Die Mehrkosten von Sprossenfenstern sind, gemes-
sen am übrigen baulichen Aufwand, jedoch meist bescheiden.

Fensterläden sind ein weiteres wichtiges Gestaltungselement früherer Architektur und
prägen wesentlich das Gassenbild. Sicherheit, Isolation und Verdunkelung gewähren sie
mindestens so gut wie Rollläden oder Lamellenstoren. Geschlossene Läden sollten aus
breiten, stumpf verleimten Brettern, Jalousieläden mit breiten Brettchen erstellt werden.

Zu jedem Haustyp gehört eine typische Türe, die nicht beliebig ausgewechselt werden
kann. Modische Formen, Farben oder Materialien wirken oft fremd und können das alte
Haus und das Gassenbild erheblich beeinträchtigen.

Tore wurden früher reich verziert und bereichern heute noch zahlreiche "Zweckbauten".
Auch moderne Torkonstruktionen lassen sich gestalterisch an überlieferte Tore anlehnen,
um damit ein Beeinträchtigung von Altbauten und Gassenbild zu verhindern. Hölzerne
Flügeltore sind Kipptoren aus Metall, Kunststoff oder mit Täferfüllung vorzuziehen. Vergla-
sungen sollten entweder weggelassen oder dann unauffällig in die Torgestaltung integriert
werden.
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Fenster, Fensterläden, Türen, Tore

Gut: Fenster mit Sprossen als stehendes
Rechteck mit Einfassung und Läden

Reihenfenster sind ein gutes Mittel für
grössere Fensterflächen

Verzierte Tenntore bilden einen Schmuck
des Dorfbildes und sollten erhalten bleiben

Schlecht: in Material und Gestaltung fremd
wirkende Tore an Altbauten

Schlecht: Gesichtsverlust durch liegende
Fenster und fehlender Einfassung

Gut: herkömmliche Türen, welche dem
Charakter unserer Altbauten entsprechen
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4. Lauben, Balkone, Profile, Zierelemente

Lauben sind an Altbauten, wenn überhaupt, auf Seiten- oder Rückfassaden anzutreffen.
Balkone an der Hauptfassade, analog Mehrfamilienhäusern, gehören nicht an dörfliche
Altbauten oder in schützenswerte Ortsbilder, da sie zu auffällig vom vorherrschenden Bau-
typ abweichen. In neueren Quartieren ist die Möglichkeit zum Balkoneinbau ebenfalls von
Quartierbild und Baustil abhängig.
Neue Lauben und Balkone an Altbauten sollten im gleichen Material wie die Fassade oder
analog denjenigen an benachbarten Altbauten erstellt werden. Modische Formen wie
Horizontalbretter oder ortsfremde Materialien wie Waschbeton, Kunststoff, Drahtglas sind
dabei verfehlt. Balkone sollten nicht zum vorherrschenden Fassadenelement gemacht
werden.
Alte Profile, Ornamente, Figuren in Holz, Stein, Putz oder Eisen sollten wenn immer mög-
lich nicht entfernt, sondern als wertvolle Bestandteile des Altbaus erhalten und, wo nötig,
repariert werden.
Details und Zierelemente beleben auf vielfältige, zurückhaltende Weise den Einzelbau und
das Ortsbild. Sie zeugen vom handwerklichen Können und der Freude der Erbauer an ih-
rem Werk. Verschiedentlich werden diese Details als nutzlos angesehen. Meist kann je-
doch mit wenig Aufwand ein solcher Gebäudeschmuck repariert und damit ein Element
des Ortsbildes erhalten werden. Zudem machen sie als Originale „billige“ Nostalgie-Attrap-
pen an kahlrenovierten Altbauten überflüssig.

Gut: Brüstungen mit senkrechten Brettern,
auch ohne Verzierung

Schlecht: modische Formen und orts-
fremde Materialien an Altbauten

Vorbild: Balkone nur auf der Traufseite.
Wenn Balkon oder Laube auf der Trauf-
seite zu weit vorkragen sollte, ist das Vor-
dach vorzuziehen.
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Handwerkliche Details, Profile, Zierelemente

Alte Stechschilder als Reklame sollten erhalten werden. Auch neue Betriebe können auf die
gleiche sympathische Weise im Dorf auf sich aufmerksam machen, ohne dabei mit ihrer
Firmentafel das Ortsbild zu beeinträchtigen.

Handwerkliche Details und Zierelemente
an Altbauten bereichern das Dorfbild und
sollten daher erhalten werden. Der Auf-
wand zur Erhaltung lohnt sich in den meis-
ten Fällen.

Schlecht: An Altbauten atypische
Balkone am falschen Ort

Gut: Balkone als vom Hauptbau
abgesetzter, filigraner und eigen-
ständiger Bauteil
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5. Nebenbauten, Anbauten, Landw. Bauten, Hofplätze

Nebenbauten spielten seit jeher eine untergeordnete Rolle in der Gebäudefamilie eines
Ortes und traten daher meist auch optisch bescheiden und unauffällig auf. In der Regel
übernahmen sie die Gestaltmerkmale der Hauptbauten (Details, Neigung und Form des
Daches). Im Interesse des Ortsbildes sollten sich auch neue Nebenbauten optisch eben-
falls den Hauptbauten unterordnen; d.h. sie sollten weder durch grelle Farbgebung noch
ortsfremde Materialien oder Gestaltung auffallen. Bewährt haben sich in unserer Gegend
das ziegelgedeckte Satteldach und mit Brettern verkleidete Wände (kein Fastäfer).

Anbauten sollten sich in Materialwahl sowie Gestaltung (Dach, Fenster- u. Türöffnungen)
dem Hauptbau anpassen.

Hofplätze sollten nicht zu sterilen Parkplätzen umfunktioniert werden. Wo vorhanden,
sollten Pflästerungen, Kiesplätze, Vorgärten und Hochstammbäume erhalten bleiben, da
sie ein wesentliches und charakteristisches Element des Dorfbildes darstellen. Neue
Stützmauern sollten in der Regel vermieden werden.

Gut: formale Anlehnung an Gebäude der
herkömmlichen Bebauung

Richtige Anordnung und Materialwahl bei
Scheune am empfindlichen Ortsrand

Schlecht: zu auffällige Gestaltung von Ne-
benbauten am Strassenrand

Schlecht: Gestaltung des Anbaus ohne
Rücksicht auf Altbau
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B. Grundsätzliches zu Neubauten im Neubaugebiet

Neubaugebiete sind Teile eines Landschaftsbildes und bilden in der Regel zusammen mit
den älteren Siedlungsteilen das Ortsbild. Auch Neubauten und Neubausiedlungen sollten
daher weder farblich noch gestalterisch unnötige Akzente ins Orts- oder Landschaftsbild
setzen. Die Farbgebung der Bauten kann sich an der natürlichen Farbpalette der Land-
schaft orientieren, Vor allem an empfindlichen Lagen sind zu grelle Farben, namentlich
ungebrochenes Weiss, auf Grund ihrer Fernwirkung zu vermeiden.
Ein anonymes Nebeneinander von induviduell gestalteten Neubauten bildet kein zusam-
mengehörendes Ortsbild. Für ein identitätsstiftendes, ganzheitliches Quartier mit Charme
braucht es gemeinsame Gestalt- und Strukturmerkmale.
Das Quartierbild wird dabei nicht nur durch die Bauten , sondern ebenso durch die Gestal-
tung der Vorgärten, der Zwischenbereiche und des Strassenraumes geprägt. In ganzheit-
lich wirkenden Quartieren bilden diese Bereiche ein wesentliches Element des Ortsbildes,
während in allzu induviduell gestalteten Neubausiedlungen die Gefahr besteht, dass sie zu
zufälligen Restflächen degradiert werden.
Ältere Ortsbilder sind meist das bauliche Abbild einer zusammengehörenden Gemein-
schaft, in welcher durch das Einhalten bestimmter (Gestaltungs-) Regeln eine ablesbare
(Einheit) Ordnung erzielt wird, welche letztlich allen Beteiligten dient.
Der Grundsatz dieses Verhaltensmusters kann auch in Neubauquartieren angewendet
werden und verhilft zu wohnlicheren und ästhetisch besseren Siedlungen.
Im Gegensatz zu der "Streubauweise" vieler Neubauquartiere zeichnen sich die älteren
Siedlungen meist durch eine sparsame und wirtschaftliche Nutzung von Boden und Infra-
struktur aus. Die notwendige haushälterische Nutzung des Bodens kann auch in den
Wohnzonen durch „verdichtete Bauweise“ mittels Gestaltungsbestimmungen von Gesamt-
überbauungen und Quartierplänen erreicht werden. Gegenüber der "Streubauweise"
lassen sich damit unter Umständen gar bessere Bedingungen bezüglich Wohnqualität
sowie Einordnung ins Orts- und Landschaftsbild schaffen.

Schlecht: sowohl eine allzu individualistische Bauweise als auch eine zu monotone Gestaltung
beeinträchtigen das Siedlungsbild, was sich in der Regel auch auf die Wohnqualität negativ
auswirkt.
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Gut gestalteter Mehrzweckbau am Orts-
rand, der die Gestaltmerkmale der Alt-
bebauung übernimmt

Gute Einpassung des Neubaus durch
Übernahme von Dachform, Stellung, Ge-
schosszahl, Material und Fenster

Gut: ruhige Gestaltung eines Neubau-
quartiers mit Abstimmung auf Altbebau-
ung

Gut: ganzheitlich gestaltetes Neubau-
quartier

Schlecht: zu individualistische Gestaltung
der Häuser ohne  gemeinsame Gestalt-
merkmale

Neubauten im Dorfkern und am Ortsrand

Schlecht: keine Rücksichtnahme auf
Altbebauung, falsche Firstrichtung,
Geschosszahl, Dachform und Öffnungen
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